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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1954

Norm

EO §382 Z8 IIIC

Rechtssatz

Aus dem einmaligen Verhalten des Klägers, der die Beklagte zwar am Pullover gepackt, auf das Bett geworfen und

beschimpft, aber nicht mißhandelt hat, kann für sich allein nicht auf eine erhebliche körperliche oder psychische

Gefährung der Beklagten geschlossen werden.
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